
Satzung des 
Fördervereins Nikolauskloster e.V. 

(verabschiedet mit Beschluss auf der Gründungsversammlung am 11.3.2021) 
 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
(1)  Der Name des Vereins lautet: Förderverein Nikolauskloster. 

 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in 41363 Jüchen, Nikolauskloster 1. Er soll im 

Vereinsregister des Amtsgerichts Mönchengladbach eingetragen werden und führt 
nach der Eintragung den Zusatz e. V. 
 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

 
§ 2 Vereinszweck, Gemeinnützigkeit 
 
(1) Ziel und Zweck des Vereins ist die Sanierung, bauliche Erhaltung und Pflege des unter 

Denkmalschutz stehenden Nikolausklosters in Jüchen, und zwar mit dem von der 
Mitteleuropäischen Provinz der Oblaten M.I. e.V. Gleiwitzer Straße 5a, 55131 Mainz 
genutzten Bereich. Zu diesem Ziel und Zweck sollen auch gezielte (kulturelle) 
Veranstaltungen stattfinden. 
 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
      gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
      Abgabenordnung. 
 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

(5) Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keinen Anspruch auf Zahlung des 
Wertes eines Anteils am Vereinsvermögen. 

 
 
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden, die sich 

bereit erklären, den Vereinszweck und die Vereinsziele aktiv oder materiell zu 
unterstützen. 
 

(2) Die Mitgliedschaft wird auf schriftlichen Antrag durch Beschluss des Vorstandes 
erworben. Der Antrag soll den Namen, das Geburtsdatum und die Anschrift des 
Antragstellers enthalten. Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht 
dem/der Bewerber/in die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, welche dann 
endgültig entscheidet. 
 

 
 



(3)  Auf Vorschlag des Vorstands oder eines Mitglieds kann einer natürlichen Person, die 
sich durch ihre Tätigkeit für den Verein besonders verdient gemacht hat, durch 
Beschluss der Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit die Ehrenmitgliedschaft 
verliehen werden. Ehrenmitglieder besitzen Stimmrecht und sind von der Entrichtung 
von Beiträgen und Umlagen befreit.   

 
 
§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
(1)  Alle Mitglieder haben das Recht, an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

 
(2) Alle Mitglieder sind verpflichtet, sich entsprechend der Satzung, den weiteren 

Ordnungen des Vereins sowie den Beschlüssen der Mitgliederversammlung zu 
verhalten. Die Mitglieder haben die Pflicht, die Vereinsinteressen zu fördern und die 
Ziele des Vereins zu unterstützen. 
 

(3)  Jeder Anschriftenwechsel ist dem Vorstand oder dem Verein mitzuteilen. 
 
 
§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod oder Auflösung der 

juristischen Person. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem 
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied oder gegenüber dem Verein. Die 
schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils zum Ende 
des Geschäftsjahres erklärt werden. 
 

(2) Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind 
insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung 
satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über 
den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied 
die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an 
den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des 
Vereins endgültig. Dem Mitglied bleibt die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung 
der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat 
aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung.   

 
 

§ 6 Organe des Vereins 
 
Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 
 
 

§ 7 Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören 

insbesondere Wahl und Abwahl des Vorstandes, Entlastung des Vorstandes, 
Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, Wahl der Kassenprüfer/innen, 
Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit, Beschlussfassung über die Änderung  
der Satzung, Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, Entscheidung über 
Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen sowie weitere Aufgaben, 
soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben. 
 



(2) Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Sie wird vom 
Vorstand schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Ladungsfrist 
beträgt zwei Wochen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 
Einladungsschreibens folgenden Tag. Es gilt das Datum des Poststempels. Das 
Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom 
Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Die Einladung 
kann auch per E-Mail erfolgen. In diesem Fall beginnt die Ladungsfrist am ersten Tag 
nach dem Versand des elektronischen Einladungsschreibens. 
 

(3) Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe 
von Gründen verlangt. Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis 
spätestens eine Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die 
Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekanntzumachen. 
 

(4) Anträge über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins, die den 
Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen 
sind, können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
 

(5) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig.   
 

(6) Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 
 

(7) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein 
Mitglied unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden. Bei 
Abstimmungen entscheidet – sofern nicht anderes durch diese Satzung geregelt - die 
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Satzungsänderungen und die 
Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden 
Mitglieder beschlossen werden. Beschlüsse werden, sofern die Versammlung nicht 
etwas anderes bestimmt, offen durch Handaufheben mit Stimmenmehrheit getroffen. 
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
 

(8) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das 
vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
 

(9) Die Mitgliederversammlung kann auch auf digitalem Wege stattfinden, sofern aufgrund 
staatlicher Vorgaben eine Präsenzversammlung nicht möglich ist. Die Bestimmungen 
der Absätze 2 bis 9 gelten entsprechend. 

 
 
 
§ 8 Der Vorstand 
 

(1)  Der Vorstand ist die gesetzliche Vertretung des Vereins. 
 

(2) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem/der Vorsitzenden, dem/der 
stellvertretenden Vorsitzenden, dem/der Schatzmeister/in, dem/der Schriftführer/in 
sowie bis zu zwei Beisitzer/innen. Sie vertreten den Verein gerichtlich und 
außergerichtlich. Zwei Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam. Die Amtszeit beträgt 



zwei Jahre. Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Die 
Wiederwahl ist zulässig. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach 
Ablauf ihrer Amtszeit im Amt bis Nachfolger gewählt worden sind. Bei Beendigung der 
Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 
 

(3) Der Vorstand beschließt über alle Vereinsangelegenheiten, soweit sie nicht eines 
Beschlusses der Mitgliederversammlung bedürfen. Er führt die Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung aus. 
 

(4) Die/der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Vorstandes und der 
Mitgliederversammlung ein und leitet sie. 
 

(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse auf Vorstandssitzungen, die schriftlich, 
fernmündlich, per Fax oder E-Mail einberufen werden. Die Tagesordnung muss nicht 
vorab mitgeteilt werden. 
 

(6) Der Vorstand ist bei Anwesenheit von 3 Mitgliedern beschlussfähig. Er fasst 
Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
Beschlüsse des Vorstandes können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich, fernmündlich, 
per Fax oder E-Mail gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung 
zu diesem Verfahren schriftlich, fernmündlich, per Fax oder E-Mail erklären. 
 

(7) Über die Konten des Vereins kann nur der/die Schatzmeister/in mit dem/der 
Vorsitzenden oder dem/der stellvertretenden Vorsitzenden verfügen. Bei Beträgen bis 
500,00 EUR kann der/die Schatzmeister/in alleine verfügen. 
 

(8)  Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus   
 formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen.  
 Diese Satzungsänderungen müssen der nächsten Mitgliederversammlung mitgeteilt  
 werden. 
 

(9) Vorstandssitzungen können auch auf digitalem Wege stattfinden, sofern aufgrund 
staatlicher Vorgaben eine Präsenzversammlung nicht möglich ist. Die Bestimmungen 
der Absätze 3 bis 6 gelten entsprechend. 

 
 
§ 9 Vereinsfinanzierung 
 
(1)  Die erforderlichen Geld- und Sachmittel des Vereins werden u. a. beschafft durch 
 

a) Mitgliedsbeiträge, 
b) Spenden, 
c) Zuschüsse des Landes, der Kommunen und anderer öffentlicher Stellen, 
d) Entgelte für karitative Tätigkeiten.   
 

(2) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe und die Fälligkeit bestimmt 
die Mitgliederversammlung. 
 

(3) Zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller 
Schwierigkeiten des Vereins können von den Mitgliedern Umlagen erhoben werden. 
Über die Notwendigkeit, Höhe und Fälligkeit von Umlagen und den Kreis der 
zahlungspflichtigen Mitglieder entscheidet die Mitgliederversammlung mit der 



einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die Höhe der Umlage darf das 6-fache 
des jährlichen Mitgliedsbeitrags nicht übersteigen. Maßgebend ist der Jahresbeitrag, 
den das zahlungsverpflichtete Mitglied zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die 
Erhebung der Umlage zu zahlen hat. 

 
 

§ 10 Ehrenamtspauschale, Aufwendungsersatz 
 
(1) Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Bei Bedarf kann aber im 

Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten eine Aufwandsentschädigung gemäß 
§ 3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz durch die Mitgliederversammlung beschlossen 
werden. 
 

(2) Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins haben einen Aufwendungsersatzanspruch nach 
§ 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein 
entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto- und 
Telefonkosten. Die Erstattung erfolgt in dem Umfang und in der Höhe, wie sie durch die 
gesetzlichen Vorschriften als steuerfrei anerkannt sind. 

 
 

§ 11 Kassenprüfung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprüfer, die 

weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören dürfen 
und auch nicht Angestellte des Vereins sein dürfen. 
 

(2) Die Kassenprüfer haben die Kasse und die Konten des Vereins einschließlich der 
Bücher und Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu 
prüfen und dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten. 
 

(3) Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht und 
beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung  
des/der Schatzmeister/in und des übrigen Vorstandes. 

 
 
§ 12 Vereinsordnungen 
 
(1) Insbesondere zur Regelung der Durchführung von Versammlungen, Sitzungen und 

Tagungen der Organe des Vereins und seiner Abteilungen, der Rechte und Pflichten 
der Mitglieder, der Vereinsfinanzen, der Führung und Verwaltung sowie der 
Organisation dürfen Vereinsordnungen erlassen werden. 

 
(2) Die Vereinsordnungen sind nicht Satzungsbestandteil und dürfen der Satzung nicht 

widersprechen. Vereinsordnungen werden von der Mitgliederversammlung erlassen, 
geändert oder aufgehoben. 

 
 
§ 13 Auflösung bzw. Aufhebung des Vereins, Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Jüchen, die es unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 
 



 

§ 14 Datenschutz im Verein 
 
(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der 

Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und 
sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet. 
 

(2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, 
hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 

 das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 
 das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 
 das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 
 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 
 das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und 
 das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO. 

 
(3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 

untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 
zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das 
Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

 
 

§ 15 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
 
Jüchen, 11.03.2021 
 

 


